
matisch die Bezahlung der Lieferantenrechnungen vorneh
men, sondern muß sie vom Auftrag des Abnehmerbetrie
bes abhängig machen. Es sind solche Liefer- und Zahlungs
bedingungen festzulegen, nach denen der Abnehmerbetrieb 
das Recht erhält, die Zahlungszuweisung erst nach einer 
festgelegten Frist zu erteilen, die ihm die Möglichkeit gibt, 
die Lieferung als vertragsgerecht anzuerkennen und even
tuell Mängelrügen geltend zu machen, während der Lie
ferbetrieb das Recht auf Erhebung von Verzugszinsen u. ä. 
bei Überschreitung des Zahlungszeitraumes erhält. Die ge
setzliche Regelung und die Anwendung ökonomischer 
Hebel muß zu empfindlichen Nachteilen für den Lieferer 
bei nicht bedarfsgerechter Lieferung und für den Abneh
mer bei nicht fristgemäßer Zahlung führen.

Die Möglichkeit, Zahlungskredite zur Überwindung vor
übergehender Liquiditätsschwierigkeiten nach differenzier
ten Zinssätzen für gut und schlecht arbeitende Betriebe 
zu gewähren, muß von solchen Bedingungen abhängig ge
macht werden, die eine Beseitigung des planwidrigen Zu
standes stimulieren. Die Verpflichtung zur fristgemäßen 
Rückzahlung der eingeräumten Kredite ist mit einem ent
sprechenden System der finanziellen Haftung der Betriebe 
und VVB zu verbinden.

Die Industrie-Bankfilialen unterstützen die Ausarbeitung 
des Volkswirtschaftsplanes, indem sie zum Pianvorschlag 
der VVB Stellung nehmen und dem Generaldirektor der 
VVB sowie dem Leiter der Industrieabteilung im Volks
wirtschaftsrat Vorschläge für die Verbesserung der Plan
vorschläge unterbreiten. Der Direktor der Industrie-Bank
filiale nimmt an der Verteidigung des Planvorschlages 
durch den Generaldirektor der VVB vor dem Leiter der 
Industrieabteilung des Volkswirtschaftsrates teil.

Um den Leitern der Industrieabteilung des Volkswirt
schaftsrates eine umfassende Einschätzung der Tätigkeit 
der VVB zu ermöglichen, haben diese Industrie-Bankfilia
len den Leitern der Industrieabteilungen die Ergebnisse 
ihrer Feststellungen und ihre Einschätzung über die Tätig
keit der VVB zu übergeben und Vorschläge für die Ver
besserung der Tätigkeit der VVB zu unterbreiten. Das
selbe gilt bezüglich der Tätigkeit der Betriebe gegenüber 
den Generaldirektoren der VVB.
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